
Die Garantie umfasst. (Aufzählung ist abschließend):

Lichtmaschine mit Regler, Anlasser, elektronische Bauteile der Zündanlage mit Zündkabel als
Bestandteil derselben, elektrische Leitungen der elektronischen Einspritzanlage, Zündverteiler,
elektronische Motorsteuerung, Zündspule, Vorglührelais, Kondensator, Rotor und von der Bord-
elektrik: Zentralelektrikbox, Kombiinstrument (Schalttafeleinheit), Schaltelemente des Siche-
rungskasten, Bordcomputer, Steuergeräte des Bordsystems wie z.B. BCI, BCM, BSI, CIM, ECU, IDS,
SAM (ausgenommen jedoch Steuergeräte der Navigation, der Beleuchtungsanlage, des Audiosys-
tems und des Radarsystems) Scheibenwischermotor vorn und hinten, Scheinwerferwischermotor,
Heizungs-/Zusatzlüftermotor sowie Hupe.

Komfortelektrik:
Elektrische Fensterheber: Schalter, elektrische Motoren, Steuergeräte; Front-/Heckscheiben-
heizungselemente (ausgenommen Bruchschäden); elektrisches Schiebedach: Schalter, elek-
trische Motoren, Steuergeräte; Zentralverriegelung: Schalter, elektrische Motoren, Steuerge-
räte, Magnetspulen sowie Türschlösser.

l) durch Veränderung der ursprünglichen Konstruktion des Kraftfahrzeugs (z. B. Tuning, Gasumbau -
ausgenommen autorisierte Irmscher LPG Gas-Kits - usw.) oder durch Einbau von Fremd- oder
Zubehörteilen, die nicht durch den Hersteller zugelassen sind. 

Zu den unter die Garantie fallenden Reparaturarbeiten gehören auch Prüf-, Mess- und Einstell-
arbeiten (nach den Arbeitszeitrichtwerten des Herstellers), wenn sie im Zusammenhang mit der
Behebung eines Garantieschadens erforderlich sind, nicht aber vom Hersteller vorgeschriebene
oder empfohlene Wartungs-, Inspektions-, Reinigungs- oder Pflegearbeiten. Die Garantie
umfasst nicht die Übernahme von Kosten für Kraftstoffe, Öle, Kühl- und Frostschutzmittel, 
Hydraulikflüssigkeiten, Fette, Reinigungsmittel, Filtereinsätze und für mittelbare oder unmittel-
bare Folgeschäden (z.B. Abschleppkosten, Abstellgebühren, Frachtkosten, Mietwagenkosten, 
Entsorgungskosten, Entschädigung für entgangene Nutzung, Folgeschäden an nicht garantierten
Bauteilen).

Die Inspektionen bzw. Ölwechsel und Sicherheitscheck nach dem Garantie-Wartungsplan 
müssen spätestens nach 6 Monaten oder maximal 15.000 km erfolgen (Je nachdem was zuerst 
eintritt). Bei Abweichung erlischt die Garantie.

der Firma Tretter Automobile zu melden.

ist die Firma Tretter Automobile zuständig.


